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Anwaltsrecht 

Wie darf eine Staatsanwältin 
ohne juristische Ausbildung  

L  kritisiert werden?  

Art. 12 lit. a BGFA  
Kritik darf sein, soll aber keinen diffamierenden 

Charakter haben und nicht über das zulässige  Mass  

hinausgehen.  [267]  

BGer  2C_907/2017  vom  13.  März  2018 

Der  Beschwerdeführer Rechtsanwalt  A.  übte  an der  Hauptver-

handlung eines grösseren Strafprozesses vor dem Kriminalge-

richt  des  Kantons Luzern Kritik  an der  Untersuchungsarbeit  

der  zuständigen Staatsanwältin und bezeichnete diese wieder-

holt als inkompetent.  Er  betonte insbesondere, dass sie kauf-

mannisch'und treuhänderisch ausgebildet sei und kein Jura-
studium absolviert habe.  Er  verglich ihre Ausbildung  in  ihrer 

Funktion mit einem Velomechaniker,  der  als operierender 

Arzt tätig sei. Nach mehrmaliger gerichtlicher Ermahnung, 
unsachliche und persönlich verletzende Angriffe zu unter-

lassen, hielt  der  Beschwerdeführer fest,  die  Staatsanwältin er-

fülle  die  Wählbarkеitsvoraussеtzungen nicht. Darauf wies  der  

Beschwerdeführer nachträglich auch einzelne Kantonsräte 
schriftlich hin.  Die  entsprechende Bestimmung  von  §  58  

Abs.  1  JusG/LU lautet wie folgt: «Wählbar als [...] Staatsanwäl-

tin [...] ist, wer das Schweizer Bürgerrecht, eine abgeschlos-
sene juristische Ausbildung (Master oder Lizentiat) und das 
Anwaltspatent oder eine gleichwertige Ausbildung hat».  

Die  Vorinstanz kam zum Schluss,  der  Gesetzgeber habe 
eine gleichwertige (nicht-juristische) Ausbildung als Wähl-
barkeitsvoraussetzung vorgesehen. Im Übrigen sei entschei-

dend, dass  die  Staatsanwältin vom Kantonsrat  in  Kenntnis 

ihrer fachlichen Ausbildung gewählt und wiedergewählt 
worden war. Das Bundesgericht folgt dieser Erwägung 

nicht.  Der  Kantonsrat darf sich bei  der Wahl  nicht über  die  

Rechtsgrundlagen hinwegsetzen.  Die  vom Beschwerdefüh-

rer vorgenommene Auslegung ist nicht abwegig.  Es  scheint 

grundsätzlich logisch, dass sich  die  «gleichwertige Ausbil-
dung» einzig auf das Anwaltspatent bezieht, was beispiels-
weise Juristen ohne Anwaltspatent mit Doktortitel wählbar  

machen würde. Dass  der  Beschwerdeführer  die  Wählbarkeit  

der  Staatsanwältin  in  Frage stellte, ist nachvollziehbar. Aus 

disziplinarischer Sicht kann ihm das Schreiben  an  mehrere 

Kantonsräte nicht vorgeworfen werden. Das Bundesgericht 
stimmt aber  der  Vorinstanz zu, dass  die  Ausserungen  in der  

Hauptverhandlung diffamierenden Charakter hatten und 

über das zulässige  Mass der  Kritik und Provokation hinaus-

gingen.  Der  Beschwerdefiihrer durfte durchaus auf  die  vor-

gebrachte fehlende juristische Ausbildung hinweisen und 

Kritik pointiert oder gar überzeichnet vortragen.  Er  übte 

aber auch wiederholt unsachliche Kritik,  die  zumindest teil-

weise unangebracht war, und  die  Staatsanwältin auf per-

sönlicher Ebene angriff.  Es  war unnötig,  den  Umstand  der  

fehlenden juristischen Ausbildung derart gehäuft und 

undifferenziert immer wieder aufzuwerfen und  die  Staats-

anwältin offen zu verhöhnen. Solche Ausserungen gehen 
über das hinaus, was als notwendige und zulässige Kritik 

bezeichnet werden kann.  Die  Vorinstanz durfte  dies  als 

Verletzung  der  Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften 

Berufsausübung gemäss  Art. 12 lit. a  BGFAwerten.  Die  aus-

gesprochene Disziplinarbusse  von  CHF  500.—  ist für das 

Bundesgericht weder unverhältnismässig noch willkürlich. 

Kommentar 

Recht  zu haben rechtfertigt alleine noch nicht jegliche an-

waltliche Kritik  an der  Gegenpartei oder  an  Behörden  

(Art. 12 lit. a  BGFA erfasst auch  die  Beziehung zu diesen, so 

BGE  130 II 270 E.3.2).  Das Bundesgericht lässt durchbli-

cken, dass  die  Kritik  an der  Tatsache, dass eine Luzerner 

Staatsanwältin ohne juristischen Studienabschluss  in  

diese Funktion gewählt wurde, nicht nur nicht abwegig, 

sondern wohl zutreffend war.  Die  entsprechende Rüge 

durfte daher  inner-  und  ausserhalb  des  Gerichtssaals vor-

gebracht werden. Wenn  aber  unter anderem im Gerichts-

saal beanstandet wird, dass dem Beschwerdeführer  die  

Möglichkeit entgehe,  der  Staatsanwältin juristisches Wis-

sen zu vermitteln,  und  ausgeführt wird, diese gehe nach 

geistiger Tagesform  und  ohne jede rechtliche Systematik 

vor, so sprengt  dies  gemäss dem Bundesgericht das, was 

notwendige  und  zulässige Kritik ist. Aufgrund  des  im Urteil 

geschilderten Sachverhalts kann dieser Einschätzung ge-

folgt werden (gemäss Plädoyer  4/18, 16,  sei  A.  über  das Ur-

teil empört). Offensichtlich liess sich  die  vorgebrachte Kri-

tik nicht vom Motto «suaviter  in re  fortiter  in  modo»  

inspirieren. Dass das Bundesgericht durchaus auch kanto-

nale Sanktionen für sehr provokante Äusserungen im Ver-

fahren aufhebt, zeigt BGer  2С_103/2016  vom  30.  August  

2016. Dort  wird auch festgehalten, dass im Verfahren wei-

tergegangen werden darf als ausserhalb  des  Verfahrens.  

David Jenny 
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